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Grundsatz
Die Vertragspa.te en sind zur Überzeugunq qe angt, dass die sich
stelenden arbetsrechtlchen Probleme m Marmor- und Granit-
gewerbe am besten ge öst werden können, wenn d e Sozia part-
ner d ese geme nsam und partnerschaft lch behandeln
Zu d esem Zweck und m Bestreben, e ne gesunde Branche mit
Vo lbeschäft igung zu erha ten und den Arbeitsfr ieden zu wahren.
verpf ichten sie sich, sich nach Treu und Glauben gegense t ig zu
unterstützen und die lnteressen der Berufsorganrsatonen gebüh-
rend zu fördern.
Dle Vertragspartner erk ären sich bereit, wichtige Fragen im
Zusammenhang mit dem GAV und der dem Vertraq unteßte lten
Arbeitnehmer, Arbetgeber und Betr ebe, d e nach Meinr.rng einer
oder belder Parteien einer abk ärung bedürien, geme nsam zu
besprechen und sich um e ne angemessene Lösung zu bernühen

Art. l3

E Anhänge
Anhang LohnzoneneintelLng
Anhang I Feieirage
Anhang l l  Reglement Paf tätsche Kommission I larmoTund €Tant
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A Geltungsbercich

Art. l Geltungsbereich
1l Geog.aphis(her6eltungsbereich

Der Gesamtarbeitsvertrag git tür das ganze Gebiet der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft, mrt Ausnahme des Kantons Freburg,
Bezirke La Sarine, La Broye, La Gruyöre, La Veveyse, La Gläne, der
Kantone Genf, Neuenburg, Tessin, Waadt und Wall5, Bezirke
5e-e. So-, Herens. 5r-Md-ri(e, Mdq,qnv Conlhey. l  -tre Mont.
Monthey.

1.2 Eetriebl icherGeltungsbereich
Der Gesa mta |be tsvertrag gilt lür alle Betriebe und Eetriebsteile, die
voMiegend Natursteine bearbeiten, vereqen, versetzen, montie-
ren, lagern und/oder mit Nat!ßteinen Handeltreiben sowe für a le
se bständigen Akkordanten, Veßetz- und Ver egekoLonnen.

Ausgenammen sind:

a) reine Natursteinbrüche, Schotterwerke und Pflasterstein-
fdbrikanten;

b) Betriebe, die Bildhauer- und Steinmelzarberten ausführen.

1.3 PersönlicherGeltungsbereich
Der Gesamtarbeltrvertrag 9lt unabhängi9 der Lohn und Anstel
Iungsbedingungen für sämtl iche Arbertnehmer ( inbegrif fen Lehrl in-
ge und Werkmeister) der n Art. I 2 aufgefühaten Betriebe und Be-
triebsteile.

Ausgenammen stnd:

a) kaufmännisches !nd techn sche5 Personal sowie höhere
ertende angestellte.

b) Für den Arbeitnehmer günstigere gesetzlche Vorschriften
(OR 319 b s 343)und einze vertrag l iche Abmachungen blei-
ben vorbeha ten.



Art.2
2 .1

2.2

B Schuldr€chtlidreBestinmunqen
-%5

Gemeinrame Durchtührung
Die veftragschliessenden Verbände vereinbaren im Sinne von
Art. 357b des Obligationenrechts, dass ihnen gemeinsam ein An-
spruch auf E,nhaltunq des Gesamtarbeitsvertrages gegenüber den
beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusteht. Sie setzen
hierfür eine Paritätische Kommission ein.
Auf das Verhältnis der vertragschliessenden Verbände unter sich
sind die Bestimmungen des Obligdtionenechts über die einfache
Gesellschaft sinngemäss anwendbar.

Art.3 ParitätischeKommissionen
3.1 Die vertragsch liessenden Verbände bestellen eine Paritätische Kom-

mission (Adresse: Paritätische Kommission lvlarmor und Granit,
Birmensdorfeßtrasse 15, Postfach 3321,8021 Zürich). Diese be-
steht aus je drei Vertretern des Arbeitgeberverbandes und der
Aöeitnehmerverbände.

3.2.1 Die Kommission wählt alle zwei Jahre abwechslungsweise aus der
Mitte der Arbeitgeber- und Arbeitnehmeryertreter ihren Präsiden-
ten und Vizeoräs denten.

3.2.2 Die Paritätische Kommission ist über traktandlefte Geschäfte
beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Kommissionsmit-
glieder anwesend ist. Die Begchlüsse werden mit einfachem Mehr
gefasst. Ein Beschluss ist nur verbindlich gefasst, wenn mindestens
e n Arbeitgeber- und eln Arbeitnehmervertreter dem Besch uss hre
Zustimmung geben.

3-3 Die Durchsetarng der Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages
ist Sache der Paritätischen Kommission. sie führt Kontrollen über
die Einhaltung det Gesamtarbeitsvertrages durch.

3.4 Organ sation, Verfahren, Aufgaben und Kompetenzen der Paritäti-
schen Kommission sind im Anhang des GAV in einem besonderen
Reglement geregelt.
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Art. 4 Vertragsdurchsetzung, Konvenlionalstrafen
4.1 Die Vertraqsdlrchsetzung, die Verstösse der Arbeitgeber und der

Arbeitnehmer sowie die Konventionalstrafen sind verbindlich im
Reglement der Paritätischen Kommission gemäss Art.3.4 GAV test-
gelegt.

Art. 5 Schlichtung von Streitigkeiten
5.1 Für die S(hl ichtung von Streit igkeiten n den Betreben über die

Auslegung oder Anwendung dieses Vertrages gilt folgendes Ver-
fahrenl
a) In eßter Linie sind Meinlnqsverschiedenheiten im Betrieb

selbst zu behandeln.
b) Erscheint es notwendlg, können zur Schlichtung Vertreter

derveT(ragschliessenden Verbände beigezogen werden.
c) lst eine Schlichtung lm Betrieb ni(ht möglich odef hafdelt es

sich um eine grundsätzliche Frage, so versucht dre Partätr-
sche Kommission die Streit igkerten beizu egen.

5.2 D e an den StreitLgkeiten Betei lgten verpfl ichten sich, während der
Dauer des Schlichtungsverfahtens al es zu unter assen, was zu einer
Verschärfung des Konfliktes führen könnte.

Art. 5 Allgemeinverbindlicherklärun9
Die vertragsch iessenden Verbände vere nbaren, auf I Aprl2002
bei der zuständigen Behörde die Allgeme nverbindlicherklär!n9
(AVE) des Gesamtafbeitsvertrages sowie der Zusatzvereinbarung
2002 zu beantragen, nämlich die Art ikel: 2, 3,4, 8. 9,1A,11,12,13,
14, 16, 17,14, 21, D, 23, 24, 25, 26, 31, 32.
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Noräätive V€rtragsbestimmungen

Art.7 Anstel lung und Kündigung
1 1 Die Probezert beüägt vier Wochen Durch schriftliche Abrede kann

die Probezeit höchstens um achl Wochen ver ängert werden.
1 2 Das Arbe tsverhältnrs kann unter Beachtunq nachfolqender Künd

gungsfrrsien aufge öst we.den:
- !,,'ährend der Probezert 7 Tage

im Lrnterjähr gen Arbe tsverhä tn 5 1 Monat
m überjähr gen Arbe tsverhä tn 5 (2. 9. Arbe tsjahr) 2 Monate
ab 10. Arbeitslahr 3 Nlonate

D e Kündrgung hat jewer s aLrf Ende e ner Woche bzw eines Kalen-
oeTmoftaß zLl erro gen.

1.3 E ne Künd gung des Arbetsverhi tn sses seten5 des Arbetgebeß
ist ausgesch ossen, so ange dem Arbeitnehmer Taggeldle st!ngen
der ob igatorischen Unfa lverScherunq oder der Krankenvers che-
rung zustehen.

14 Die ir ist lose Aufösung des Arbe tsverhä ltn isses aus wchtigen
Gründen gemäss OR 337 b e bt vorbehalten.

Art.8 Arbeitszeit
8 I Grundlagen der Arbeitszeiteintei lung
8 ' I  äg lLLedu .q "h  . he  a rbe_sze r rpn

D e täqliche durchschn tt lche Arbertszert von Moniaq b s Freitag
beträgt im lahresdurchschn tt n d,"n m Gesamtarbe tsvertrag fest
oFFo-a -  Or te  -nd  CebeLer  8 .35 l -nd "  b / ^ .  1 l " r - "de -  po
woche

8.1 2 lahresbrutto So lst!nden
Die Jahres-Bruttosol stunden betragen 2002 2166,3 Stunden.

82 Berechnungsgrundlagen
821 Jahresnetto-Solstunden

D e Zahl der iahresnetto'sol lstunden ergibt sich durch den Abzug
der m Gesamtarbeitsvertrag festgelegten Absenzen nnerhab
eines Ka enderjahres von den Jahresbrutto-so lstunden.
Können die Jähres 5o lstunden vom Arbertnehmer aus betrieb-
ichen Gründen nicht errercht werden oder kommt der Arbeit-



8.2 2

qeber mit der Zuweisung von Arbeit in Verzug, erfolgt keine Lohn-
kürzung oder Nachleistungspflicht.
Absenzen
Als abzL.rgsberechtlgte bezahte Stunden gemäss Ad. 9.2.1 hievor
gelten:
- Ferien gemäss Art. 22 GAV
- Feiertage gemäss Art. 21 GAV
- gesetzliche Ruhetaqe, soweit lohnzahlungspflichtig

freie Arbeitsstunden vor gesetzlichen Feiertagen
unumgängliche Absenzen gemäss Art. 21 GAV
Kurzabsenzen gemäss Art. 21.2.1 bis21.2-3GAV
Militär, Beförderungs- undZivilschutzdienst gemässArt.'18 GAV

- Unfal l  gemäss An. 19 GAV
- Krankheit gemäss Art. 17 GAV
- Arbeitslosigkeit
Fehlstunden
Die übrigen Stunden (nebst Absenzzeit) gelten als Fehlstunden
(zum Beispiel verlängerte, unbezahlte Ferien usw.), die vor- oder
nachqehoit werden. Sie gelten in keinem Fall als Überstunden. sie
werden im Vefhältnis 1:1 ausgeglichen.
Effektiv geleistete Jah.e5-Sollstund€n
Näch Abzug der Absenz- und Fehlstunden von der Zahl der Jahres-
brutto-Sollstunden ergibt sich die summe der etfektiv geleisteten
und auch anspruchsberechtigten lahres-5ollst!nden.

unabdingbare KJiterien iür die Festsetzung der Arbeitrzeiten
Tägliche Hö(hstarbeitszeit
Die tägliche betriebliche Höchstarbei6zeit von Montag bis Freitag
beträgt 9 Stunden, wobe die wöchentlche Höchstarbeitszelt von
45 Stunden nicht überschritten werden darf.
Tägliche Mindestarbeitlzeit
Die tägliche betriebliche Mindestarbeitszeit von Montag bis Freitag
beträgt 7,5 Stunden, wobei die wöchentliche Mindestarbei6zeit
von 37,5 St!nden nicht unteßchritten werden darf.
Bandbreite
Die tägliche Arbeitszeit kann je nach Arbeitsanfall. L cht und W t
terungsverhähnissen, Sommer- oder Winterzeit zwischen der

8 .2  3

4.2.4

8.3

8 .3 .1

8 3.2

8.3.3
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8.4

8 .5

8 .3 .4

8 . 6

8 .1

8 . 8
8 . 8  1

Nöchst- bzw der M ndestarbertszet varieren. Dabei darf de
H öchsta rbeitsze t nicht über bzw. die Mindestarbe tsze t nicht
unterschr tten werden D e Bandbreite beträgt somit 1,5 Stunden
pro Tag bzw. 7,5 Stunden pro Woche.
Sofern de wöchentiche Arbeitszet im Betreb wenrgef als 40
Wochenstunden beträgt, ist sie auf 4 oder 4,5 Arbetstage pro
Woche zu vertellen.

Fünftagewoahe
Für den gesamten Ge tungsbereich des Gesamtarbe tsvertrages git
d e Fünftagewoche. Der Samstag ist in der Regel für a le Orte und
Gebiete arbeltsfrei.

[Jberstundenzuschläge
D e Uberstundenzuschläge sind am Ende eines Kalenderjahres bzw
des Arbe lsverhä tn sses abzurechnen

Berechnung von Lohnersatzleistungen
Für die Berechnung der Lohnersatz e stungen wird die durch
schnitt iche täq che Arbeitszeit von 8,3 Stunden als Berechnungs
grund age angewendet (Unfa , Krankhe t, Arbe tslos gke t, Ferien,
Feiertage usw ).

Buchführung
Über die Arbeitsst!nden st im Betreb genau Buch zu führen. Der
Arbeitnehmer hat Anspruch auf Eins chtnahme n die Arbetszet-
kontro e über die von ihm geleisteten bzw. zu leGtenden Arbe ts
stunden

Arbeitgstundeneinteilung
Die Arbe tszeit w rd betriebs ntern unter Beizug der Arbeitnehmer
in e nem Arbeltsze tkalender festgelegt. Dieser w rd anfangs Jahr
der Beegschaft schrif t  ch bekannt gegeben. De Arbetszet ist
.do h - de Reoe l^ ( '"- 7.00 .nd 18.00 uh Iö\./  ögF-.
wobe mindestens e ne lvl l t tagspause von einer Stunde zu beachten
st (vergleiche Art.9.1 2)

Teilzeitbeschäftigte
Fur Te lze tbeschäft iqte ble ben betr ebl che Abmachungen m Rah
men dieser Arbe;tsze tregelung vorbehalten



Art. 9 Lohnzus(hläge
91.1 Uberstundenarbeit

Als Uberst!ndenarbe t gelten al le Stunden, die ausserhalb der nor
malen täglichen Afbeitsze t I  egen (siehe nachstehend Art. 9 1.2 b s
9 .1 .5 )

91.2 Uberstundenzuschläge
Für die l lbeßtundenarbeit lst ein Lohnzuschlag von 25 Prozent, für
Samstagsarbeit ein solcher von 50 Prozenl, für Nacht- und Sonn
tagsarbeit ein solcher von 100 Prozent zu bezahlen.

9.1 3 Samstagsarbeit
Als Samstagsarbeit gi l t  die Arbeit zwischen 12.00 und 17 00 Uhr
Die übrlge Arbet ausserhab der normaen ArbetJzeit wrd we

ho,  +" .na . : rhan onr . .h , , l ,n t

9.1.4 Sonntagsarbeit
Als Sonntagsarbe t gi l t  d e Arbeit an Sonntagen und gesetzl ichen
Fe enagen

9 1 5 Nachtarbeit
Als Nachtafbeit 9it  d e Arbertszeit zwrschen 20 00 und 6.00 Uhr
und an Samstagen ab l7 00 UhL

9.1.6 Uber5tundenkompensation
Dre vom Arbeitnehmer 9e eisteten Überstunden sind m t allfäl igen
Fehstlnden zu verrechnen. Uberstlnden so en n der Regel mit- 'e /an \on I e cqe Däuer "u.oeqlcrp^ we der . .pdo h oh_e
Zuschläge.

9.2 Tagesarbeitibeginn
Tagesarbeitsbeginn ab 5.00 Uhr rm Sommer m Rahmen des Ar-
beitsgesetzes bedarf de. Zust mmung der Paritätischen Komm s
sion.

9 3 Schidtarbeit
Be Schlchtarbeit ist für die erste und zwerte Schicht (Tagessch ch
ten) ein Zeitzuschlag von 5 Prozent z! bezahlen. Für die dritte
5(hicht (Nachtschicht) beträgt der Zeitzuschlag 20 Prozent und.
sofern diese vorübergehenden Charakter hat, 25 Prozent.
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Art. 10
I0 .0

10 .1

Löhne
Lohnerhöhung äb 1. Apri l  2002
Die Löhne werden generell  Lrm Fr. 100 pro Monat bzw 55 Rap
pen pro Stunde angehoben

Mindestlöhne
D e Minimalldhne werden um die Teuerung angepasst.. Sle betra
gen ab 1 Apri l2002:

Berltskat€gori€n Lohnzone I Lohnzone lr
stundenlohf Monatsoh. 51!nden ohn Monatsohn
Ft Ft Ft ll

W) Werkrneister 5900.
V) Vorarbeitef 28.05 5445. 28.05 5445.
A) Berufsarbeiter 25.35 4558.- 25.10 4512.-
B) Facharbeiter 24. 4319. 23.75 4213.
C Hilfsarbeiler 21 05 31a6.- 20.85 3149.-
D) Lehringe: I Lehrjahr 600. Monatsohn

2. Lehrjahr 750. Monats ohn
L Lehrjahr ]000.- I /onats ohn

Mlt dieser Lohnanpassung rsi der Index b s Ende Dezember 2001
ausgeg rchen.

Mindestmonätslohn-Berechnung
Der M ndestmonats ohn ergibt sch aus der I lu t ip ikai ion der
lahresbrutto Solstunden (Art. B GAV) mit dem M ndeststunden
ohn (Art. 10 GAV)d v d e.tdurch zwölf Vlonate (261 x 8,3=2166,3:
l2=180,52 Stunden)

101.2 Berufskategorien
Kategorie W Arbeitnehmet welche vom Betr eb als Werkmers-

ter einges."?t werden.
Kategorie V Arbeitnehmer, welche eine höhere Fachprüfung

abgelegt haben und/oder d e Leitung und Ver-
antwortung von Ilitarbeitern und ihren Leistun
gen tragen, gelten a s Vorarbeiter

Kategor e A Arbeitnehmer m t abgesch ossener Lehre (Ste n-
b ldhauer, Stenhäuer, Steinmetze, Ste nwerket
Märrnoristen, ste nspalter), Natursteinversetzer
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und Ver eger so\! e al e Arbe tnehmer, die dau-
ernd einschlä9ige Beruisarbeiten 9emä5s den
Berufsb ldern die Lehrberufe aLrsJühren, gelten
als Berufsarbeiter

Kategorie B Arbertnehmer, die im Betrreb als Facharberterern
qesetzt sind und als anqeernte Berufsarbeter
den quantrtativen Lrnd qualitativen Antorderun
qen der Kategone A nrcht genügen.
MarmoF Lrnd Granitpolisseure, Fräser und 5äqer
gelten als Facharbeiter

Kategor e C Arbeitnehmel d e m Betr eb Hifsarbe ten aLJs-
führen, gelten als Hilfsarbeiter

Kategor e D Lehrlinge gemäss Berufsbi dungsgesetz

'0 3 Einstufung in die Berufskategorien
Die EinstufLrng i5t zwrschen dem Arbeitgeber und dem Arbeitneh
mer ind v due I aufgrund der Ausbildung, Funkt on und dem beruf '
lrchen E nsatz zu verernbaren und a\rf der indviduelen Lohn'
abrechnung aufzulühren.
Nach der Probezet ist der Arbeitnehmer in dre entsprechende
Berufskategorie einzustuf en

Lohnzonen
Lohnzone I Unter die Lohnzone fal en al e Betriebe mit S tz n

städtischen Gebieten oder deren Agglomeratronen.
Lohnzone l l  Unter dre Lohnzone l l  fa ien al le Betr ebe mit Sitz n

ländlchen Gebieten
D e Lohnzoneneinte lung ist in einem separaten Anhäng le5tgelegt.

10.2 Anspru(h auf den Mindestlohn
Anspruch aui den Mindestiohn haben al le Arbeitnehmet ausge
nommen Lehrl inge, ab dem zurückgelegten 18. und bis zurn 65
Altersjahr

10 3 vorübergehende Beschäftigung
in einer tieferen Lohnkategorie
W rd ein Arbe tnehmer vorübergehend in einer t ieteren Lohnkate-
gorie beschäit igt, so hat er AnsprLrch auf se nen bisherigen Lohn
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10.4 Bereahnungde.LohneJhöhungen
Die Venragspartner verhandeln jeweils über die prozentuale
Anpassung der Löhne. Die Lohnerhöhungen der Mindestlöhne
werden auf den M ndestlöhnen, diejenigen der effektven Löhne
auf den Berechnungslöhnen errechnet und erhöht.

Art. 11 Akkordlöhne
Die AkkordansäUe sind so festzulegen, dass die Arbeitnehmer
unter normalen Verhältnissen einen der Mehrleistung entsprechen-
den lvlehrverdienst auf den Mindestlöhnen gemäss Art. l0 erre-
chen. Der Mehrverdienst soll m ndestens 20 prozent über dem Min-
destlohn liegen.

Art. 12 13. Monatrlohn
12.1 Die Arbeitnehmer haben Anspruch au{ den 13. Monatslohn. Bei

Arbeitnehmern, die im Stundenlohn beschäft igt sind, wlrd d-"r 13.
Monats ohn auf der Grund a9e von 2166,3 Stunden (12 x I80,52)
des vereinbarten Normalstundenlohnes berechnet.
In Abzlg kommen:
- unbezahlter Urlaub

ünbezahlte Fehlstunden
Absenzen infolge Krankheit
Absenzen nfoige Unfa I
Mll l i tärdienst ab 5. Woche
Absenzen infolge Arbeitslosigkeit

Berechnungsformel: lahresbrufto-Sollrtunden = 2t66,3
m,nus Fehlstunden = effektive Stunden x Normälstundenlohn: l2
Monate,

12.2 Hat ein Arbe tsverhältnis nicht ein voles Jahr gedaLJert, besteht der
Anspruch des Arbeitnehmers pro rata temporis. D e Auszah ung
ertolgi am Ende des Kalenderjahres beziehungrweise mit der letz,
ten Lohnzahlung.

12.3 Wird dö5 Arbeitsverhältnis während der Probezeit (4 Wochen) auf-
gelöst, besteht kein Anspruch auf den 13. Monatslohn.

12.4 Bei der Lohnangabe an die Krankenkasse, Unfa lversicherung,
Arbeitslosenkasse und für d e f,4 litärerwerbszusatzordnung werden
zum effektiven Stundeniohn 8,3 Prozent a 5 Antei l  des 13. Monais,
lohnes aufgerechnet.
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an. 13
13 .1

13.2

13.3

13.4

Entichädigung bei auswärtiger Arbeit
Durch auswärtige Arbeit darf der Arbeitnehmer nicht schlechter
gestelltwerden, al5 wenn er am Betrieb der Firma arbeitet.

Nebst den tahrkosten sind folgende Spesen zu vergütenl
a) Bei ganztägiger Abwesenheit mittäglicher Heimkehr Fr' 15 -

b) Ohne tägliche Heimkeh. mit Übernachtung. sofern es vom Ar-
beltgeber angeordnet wird und dieser nicht selbst fÜr Llnter-
kunft und Verpflegung sorgt Fr. 50.-.

An Orten, an denen die Entschädigung nicht ausreicht, sind gegen
Vorlage der Rechn!ng dle tatsächlichen Kosten zu vergüten
Für die Fahrt- und Wartezeit ausserhalb der normalen Arbeitszeit ist
der volle Lohn (ohne Überz eitzuschläge) zu bezahlen, sofern die
Fahrt und Wartezeit die Üblchen Wegzeiten vom Wohnsltz zum
Betrieb übersteigt.
Benütt der Arbeitnehmer im Einvernehmen mit dem Arbeitqeber
sein persönliches Fahze!g, erhä t er folgende Entschädlgungen:

11 .5

- Motorrad mit Sozius
- Kleinmotorrad

60 Rappen pro Kilometer
30 Rappen pro Kilometer
20 Rappen pro Kalometer

Zahlt der Arbeitqeber diese Entschädigungen, so ist der Arbeitneh
mer gehalten, Arbeitnehmer sowae lvlaterial und Werkzeug mitzu-
führen.

art. l,l werkzeugentschädigung
W€rkzeuge und andere HiJfsmittel zur ausübung des Berufes sind
vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen.
Benützt der Arbeitnehmer auf Verlangen des Arbeitgebe6 eigenes
Werkzeug, so ist er dafÜr besonders zu entschädigen

Art.15 Arbeitskleiderentschädigung
DerArbeitnehmer hatje nach Abnützung und Bedärf Antpruch aut
mindeslens ein Überkleid sowie auf ein paar Stiefel oder ein Paar
Sicherheitsschuhe Pro Jahr,

14



Art. 16 Arbeitslosenveiskherung
16.1 Die AHv-Ausqleichskassen sind für den Beitragsbezug zusündig,

die bisherigen Arbeitslosenversicherungskassen bleiben für die
Ausrichtung von Taggeldern verantwortlich.

16.2 Als empfohlene Zahlstelen der Arbeitslosenversrcherung sowie als
Arbeitsvermrttlungsinstanzen gelten die bere ts bestehenden oder
die von den am Gesamtarbeitsvertrag beteiigten Arbertnehm€r-
orqanisationen bezeichneten Geschäftsste len.

Art. 17 Lohnzahlung bei Kränkheit
17.1 Der ve15 cherungsfähige Arbeitnehmer m!ss e ner Krankentaggeld-

vers cherung angehören Die Wah des Versicherungsträgers ist
Sache der direkten Ve6tändigun9 zwschen den e nze nen Arbelt-
qebern und Afbe tnehmern.

172 Be der Berechnung des Krankengedes ist Art 1242u berücksich-
tr9en.

11.3 Die Krankentaggeldveßi<herung hat ein tägliches Krankengeld von
mindestens 80 Prozent des Tagesverdienstes vozusehen- Die
Genussdauer muss 720 Tage innerhalb von 900 aufeinander fol-
genden Tägen betragen. Der Arbeitgeber kann jederzeit ein Arzt
zeugnr5 verlangen.

11.4 Für die Prämien die5er Krankentaggeldversicherung hat der Arbeit-
geber aufzukommen De Leistungen der Versicherung gelten als
Lohnzahlung im Sinne von Art. 324a des Obligationenrechts.

Art. 18 Lohnzahlung bei Militär. und Zivilschutzdienst
18.1 Während der Lestung von oblgator schem schweizerrschem

l\,4ilitär- und Z v lsch LJtzd ienst ln Fredenszeiten werden, bezogen
auf den Stunden-, Wochen- oder f/onats ohn, fo gende Entschädi-
gungen ausger chtet.

181.1 Während der ganzen Rekrutenschu e
für Ledige
für Verheiratete und Led 9e mit Unterstützungspflicht

18.1.2 Während anderer ob igatorischer Mll i tär oder Ziv lschutz-

5A%
aavo

dienstleistung iür 4 Wochen bel allen Dienstpflichtigen 1O0Vo
Ab 5. bis maximal 17. Wo(he für Ledige 50yo
für Verheiratete lnd Ledige mit Unterstützungspflicht aOVo
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1A.2 DerArbeitgeber kann die Lohnzahlunq gemäss Ad.18.1 belN,4i l tär
dienstvon mehr als4Wochen im lährvon derVerpf i(ht!n9 abhän
9 g mächen, dass das Arbeitsverhä ltn is nach dem Militärdienst noch
weniqstens 6 IVonate fongesetzt wird. (Die Lohnfortzahlung nach
Art. 324a und 324b OR ist in Jedem Fal geschu det.)

18.3 Sofern die Lestungen der Erwerbsersatzordnung de Entschädi
gung des A.beitgebers 9emäss Ar1.1 8 1 übersteigen, f a len sie dem
Arbeitnehmer zu.

18.4.1 Der Berechnung der Lohnalsfäl le werden der normale Stunden,,
Wochen- oder Monatslohn sow e diejenige Anzahl Arbeitrstunden
zugrunde gelegt, die bei der gesetzlichen Erwerbsersatzordnung
(EO) zur Anwendung kommen

18.4.2 Ferner rst beider Berechnung des effektrven Lohnausfa les Art 124
zu berücksrchtigen

An.19 Unfal lversicherung
19.1 Die Veß cherung der Arbeitnehmer 9e9en Betrebs- lnd Nicht-

betriebsunfal erfolgt gemäss Bundesgesetzgebung über die Kran,
ken- und lJnfal lversicherung.

19.2 Da5 Unialgeld ist, sofern keine Beanständung vorliegt, leden Zahl-
tag auszuzahlen.

Art.20 SuvA-Karenztage
Erleidet der Arbeitnehmer zufolge der SUVA Karenztage enen
Lohna!sia , so hat def Arbe tgeber diesen zu 80 Prozent z!t vergü-
ten oder durch eine Veasrcherung abzudecken

Art.21 Absenzenentschädigung
21.1 In fo genden Fä len wird bezah ter Urlaub gewährt

a) ber Geburt eigener K nder
b) bei Tod eigener Kinder oder des Ehegatten
c) bei Tod der Eltern
d) beiTod von Geschwistern, Schwiegereltern oder

Grosse tern l
e) bei He rat l
f) be Waffen- und Ausrüstungs nspekt on d e

efforder che Zet, in der Rege lTaq,imMaxmum 1
g) be Wohnungswechse mit eigenem Hausha r,

In gleicher Siel lung, pro 2 Jahre l
h) Rekrutierung 1

1 Tag
3 Tage
2 Taqe

Tag
Tag

Tag
Ta9
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21.2.1 Es w rd den Arbe tgebern enrpfohlen, den Arbeitnehmern d e
Ausübun9 öffent cher Amter zu erleichtern, soweit es der
Betriebsab auf gestditet.

21.2 2 Bei Ausüblrnq e nes öffentl chen Amtes so len sich Arbeitgeber lnd
Arbe tnehmer nd vidue | über d e Lohnzahl!ng des Arbettnehmeß
verslan0rgen.

21.2.3 Füt Arzt und Zähnarztbesuch wird be akuter Erkrankung oder
lJnta I die alsfa lende Arbeitsze t der ersten Konsultation vergLltet.

art. 22 Feiertagsent5chädigung
)2.1 D e auf ernen Arbeitstag fa enden gesetzlchen Fe ertage (max rna

9 Feiertage pro lahr) werden zum vo len Normaktundenlohn ent-
schäd qt.
Massg-"bend für d e Berechnung der Fe ertagsentschädiqung s nd
d e ausfalenden Norma arbetsstunden
An Orien m t mehr a s 9 gesetzlichen Ferertagen werden die ent-
schädigungspf icht gen Fe ertage betr eb ich festgelegt (vg An
hanq  l )

22.2 Aus änd sche Arbetnehmer, denen über die Fetertage verängerter
Uraub (gleichgütig ob bezahlt oder unbezaht) gewährt wrd,
haben auf dre Fe ertaqsentschäd gunq Anspruch, wenn s e zur ver
einbarien Zeit zum Arbeitsplatz zurückkehren.

ArL23 Ferien
23.1 Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf bezah te Ferien im Ausrnass

L L Arbeitslahr 4 Wochen (166 Stunden)
4 12 Arbetslahr 4' l  Wochen (186,75stunden)
Ab 13. Arbeitsjahr oder
50 Altersjahr 5 Wochen (210stunden)
lugendl che b s zum vol endeten
20 Alterstahr und Lehr nge 5 Wochen (207,5 Stunden)

232 Neu erntretende und austretende Arbeitnehmer erhalten Feren
nach [/assqabe der Zet, während der das Arbe tsverhä ltn is m
Kalenderjahr des Ejn oder Alstrittes bestanden hat
Kü nd gt ein Arbe tnehmer das Arbe tsverhä tn s, nachdem er se ne
Fer en bezogen hat, so kann der auf die zu viel bezogenen Fer en
entfal lende Lohn zurückver angt werden.
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23.3

23.4

In die Ferien fa lende Feiertäge, die nach Art. 22 bezahlt werden,
gelten nicht a s Ferientage.
Die Festsetzung des Zeltpunktes der Feren ist dem Arbeitgeber
vorbehalten, er berücksichtigt nach Möglichkeit die Wünsche der
Arbeitnehmer

An.24 LohnforEahlung im Todesfall
Der Arbeitgeber hat den Lohn lür einen weiteren Monal und näch
fünfjähriger Dienstdauer für zwei weitere Monate gerechnet vom
Todestag an, zu entrichten, sofern der Arbeitnehmer den Ehegat-
ten oder minderjährige Kinder oder bei Fehlen dieser Erben andere
Personen hinterlässt, denen gegenüber er eine lJnterstützungs-
pflcht erfü l t  hat.

Art.25 Berufsbeitrag
25.1 Zur Deckung der Vollzugskosten des Gesamtarbertsvertrages, zur

Förderung des Berufsnachwuchses und der beruflichen Weiterbi -

dung sowie zur Erfüll!ng weiterer Au{gaben wird ein Berufsbeitrag
ernooen.

25.2.1 Der Beitraq der Arbeitnehmer beträqt ab 1. lanuar 2002 0,7 Pro-
zent der SUvA-pflichtigen lohnsumme und wird bei jeder Lohn-
bzw Gehaltszahlung vom Arbeitqeber in Abzug gebracht.

25.2.2 Der Beitraq für die Arbeitgeber beträgt ab I Januar 2002 0,4 Pro-
zent der SUVA-pflichtigen Lohnsumme der Arbeitnehmet

25.3 Beitragspfllchtig s nd alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer die lnter
Aft. 1.2 und 1 3 fa len.

25.4 Mt der Entgegennahme der genere len Lohnerhöhung und der
verbessenen Ferienentschädigung erklärt sich der Arbe tnehmer
mt dem entsprechenden Abzug des Berufsbeitrages einverstan'
den

23.5 Die DurchJührungsbestimmungen werden in einem Reglement

9e.e9elt-
Die Parteien stellen dem Bundesrat den Antrag. den Berufsbeitrag
raschmöglichst allgemeinverbindlich zu erklären.

25.6 Den Arbeitnehmern stehen im Rahmen des NVs Bildunqsprogram'
mes in Absprache mit dem Arbeitgeber 5 Taqe Bildungsurlaub pro
lanr zu.
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Art.25 Lohnzahlung
26.1 D e Lohnabrechnlnq und Lohnzahlung erfolgen monatl ich, wobei

Akontozahlungen auJ lvlitte des Monates vere nbart werden kön-
nen.
Für Arbeitnehmer im Stundenlohn erfolgt mit Rücksicht aul die ein-
geführte flexible Arbeitszeit eine gleichmässige monatliche Lohn-
zah ung, die einem durchschnitt l ichen Monatslohn entspricht.
Die def nit ive Lohnabrechnung nach geesteten Arbeitsstunden
edolgt am lahresende bzw. betm Austrtt.

Art.27 Abgangients(hädigung
Wenn das Arbeitsverhältnis mindestens 20 Jahre qedauert hat, so
hat der Arbe tgeber dem Arbe tnehmer e ne Abgangsentschäd ,
gung von mindestens 4 Monatslöhnen auszurchten. be einer
Dauervon 25 Jahren 6 Monatslöhne, beieiner Dauervon 30 Jahren
8 Monatslöhne.
Der Arbeitgeber hat insoweit ke ne Abgangsent5chädi9un9 zu leis-
ten, a s e ne Personalfüßorgee nr chtung künftig Vorsorgeleistun-
gen zu erbringen hat, welche d e vom Arbeitnehmer ge elsteten
Eeiträge bei Spareinrichtungen samt Zins übersteigen unter Abzug
der Aufwendungen zur Deckung eines Rrsikos für die Dauer des
Arbeitsverhältnisses.
Der Arbeitgeber hat auch nsoweit keine Entschädrgung zu eisten,
als er dem Arbeitnehmer künft ge Vorsorgeleistunqen verbindlich
zusichert oder durch einen Dritten zusichern lässt.

Art. 28 Schutzmassnahmen zur Silikoseverhütung
2a.1 D e Arbeitgeber, denen Betr ebe oder einzelne Betriebstei e wegen

bestehender 5likosegefährdung dem Abschnitt lll der bundesrätlF
chen Verordnung über d ie Verh ütung von Berufskrankheiten unter-
stellt sind, sofgen dafür, dass die Arbe tnehmer den vorgeschriebe,
nen äztl lchen Egnungs und KontroJluntersuchungen rechtzeitg
zugefÜhrt werden.

24.2 Die Arbeitgeber verpflichten slch, zur Verhütung von Staublungen
erkrankunqen die staubbildung bei der Eeabertung des Gesteins
dur<h qeeignete IVassnahmen wie Nassbearbeit!n9 oder Absau-
gen des staubes an der Entstehungssiel le in Verb ndung mit wlrk'
tamen Staubabscheidern zu bekämofen.
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2A.3 D e Arbe tnehmer s nd ;hreßeits verpf ichtet, den Betriebsinhaber
n der Durchführung der Voßchriften über die Verhüilrng von
Berufskrankheiten zu unterstLltzen. S e haben insbesondere d e zur
Erhaltung der Gesundheit zur Vedügung geste ten E nr chtungen
rchtig anzuwenden trnd dürfen sie ohne Erlaubnis des Betriebs-
fhabers n cht entfernen oder alsser Betr eb setzen oder n hrer
Wirkung bee nträchtigen

Art. 29 Periodische s(hirmbilduntersuchunqen
29.1 De Arbeitgeber organ sieren a e zwei lahre Schrmb duntersu

chungen, die für d e Arbe tnehmer obl gator sch sind
29.2 Arbe tnehmel die periodisch al e zwe Jahre durch die SIIVA auf

Siikose untersLrcht werden, srnd von d esen Eest mrrunqen ausqe
nomTaen.

29 3 D e Kosten der Schrrmb ldaufnahmen gehen zulasten des Arbeit-
9eD-crs.

29 4 Be Ausfal lstunden kann der Arbetgeber die vol le Kompensaton
verlangen.
D e ausfa lende Arbertsze t kann vor- oder nachgeholt werden

Art. 30 Haftung
Der Arbe tnehnrer hat d e Arbe t m t Sorgfalt auszuführen. Er st für
den Schaden verantwort rch, den er absicht rch oder fahr äss g dem
Arbertgeber zufü91.

Art. 31 Schwarzarbeit
31 1 Den Arbe tnehmern ist d e Ausführung von Schwarzarbe t (Arbeit

iür Drtte)gemäss Ari.  321a Abs.3 OR untersagt
Der arbertgeber hat die arbetnehnret de Schwarzarbeit aus
führen, der Paritat ischen Kommsson unverzüq1ich schrif t ich zu
Tnetoen.

31 2 Be Verrichtunq von Schwazarbet kann der Arbetnehmer nach
erfolg oser schrif t  cher Verwarnung fr ist os entlassen werden. A!s-
serdem f nden d e Massnahrnen von Art. 4 Anwendung

Art.32 ubergangsbestimmungen
De \e re i  ba lu_g"_  -b "  da  l o rnT"q l  . n9  n  Tod"  " l  u  d  d "
Abgangsentschädgung können aufgrund von Bundesqerichts-
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entscheiden jederzeitim gegenseitigen EinverständnisderVertrags-
parteien abgeänden werden.

D Vertragsd!uer

Art. 33 Vertregsdauer, Kündigungsfrlsten
Dieser Gesamtarbeitsvertrag tdtt am l. lanuar 2002 in Kraft und
dauert unter Einschluss der zwischenzeitl;ch abgeschlossenen Zu-
sätzvereinbarungen bis 31. Dezember 2003.
Edolgt von keiner der vertragschliessenden parteien drei Monate
vor Ablauf eine Kündigun9, so gilt djeserjeweils als um ein weite-
res Jahr verlängert.
Der Art. 10 (Löhne) des GAV ist ebenfalls gültiq bis 31. Dezember
2003. Erwird nach Bedarfvon den Vertragsparteien überprüft und
den wirtschaftlichen Verhältnissen angepasst (vgl. protokollverein-
oarung).
Anikel 10 (Löhne) kann unter Einhaltung einer einmonatigen Frist
au{ den 31. Dezembe. gekündigt werden. Sollte nach erfolgter
Kündigung bis zum vorgenännten Datum keine Einigung erzielt
werden können, steht den Verbänden Handlunosfreiheit zu.

Zürich. 20. Februar 2002

NATURSTEIN-VERBAND SCHWEIZ (NVS)
Dr A. N4ojon E. Stechel

GEWERKSCHAFT BAU & II{DUSTRIE (GBI)
F. CahannesA- Germann

GEWERKSCHAFT SYNA
N. Iamburrino P Allemann
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ANHANG I

Lohnzoneneintei lung
'1. l lnter d e Lohnzone fa len a le Betriebe mit Sitz m:

Kanton Aargau
Aarau, Buchs/Aarau, Baden, Brugg, Ennetbaden, Wett ngen, Zofin-
gen.
Kanton Basel-Lands(haft
Alschwi , B nningerl,  Birsfelden, Liesta , Praite n.
Kanton Bern
Bern, Biel, Bo lqen, Bremgarten, Burgdorf, lnterlaken, Kön z, Lan-
qenthal, Mur, Nldau, Port, Th!n, Zol lkofen.
Kanton Graubünden
C hur.
Kanton Luzern
Emmen, Horw, Kr ens, Littau, Llzern, Meggen
Kanton Schaffhausen
Neuhausen am Rhe nfal, Schaffhausen, Thayngen
Kanton Solothuln
Biberist, Grenchen, Olten, So othurn.
Kanton St. Gallen
St.Ga len
Kanton Thurgau
Frauenfe d, Kreuz ingen
Kanton Wall is
B r lq ,  G ls .
Kanton Zug
8aar, Cham, Zug.
Kanton Zürich
Adlswl, BLrchs, Dietikon, Dübendorf, Erenbach, Herrlberg, Hor
9en, Kichberg, Küsnacht, Melen, Oberengstringen, Oberrieden,
Opfikon, Rüsch ikon, Schleren, Thalwl, l lnterenqstringen, Uster,
Wädenswil,  Wallse len, W ntenhur, Zo l ikon, Zurnikon, Zür ch.

2. Llnter die Lohnzone l l  fal len ale Betrebe mt Sitz m übrigen
Ge tungsbereich des Gesamtarbe tsvertrages.
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ANHANG II

Feiertage im Sinne von Artikel22Absatz 1 de5 Gesamtarbeitsvertrages

Kanton zürich
Neulahrstag, Kadreitag, Ostermontag, Alffahrtstag, Pf ngstmon
.ag. '  auq-,t.  we.h_acrtstag. )tephdns.dq.
Kanton Bern
Gemeinden rnit vorwiegend reform erter Bevö kerung:
Neulahßtag, 2. Januar, Karfre tag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingst-
rnontaq, 1. August, We hnachten, 26. Dezernber.
Gemeinden m t vorwiegend katho scher Bevölkerungl
Neulahrstä9, Ostermontag, Auf{ahft, Pfingstnrontag, Fronieich
namstag, 1. August, lvlar ä Himme fahrt,Al erhe l igen,Weihnachten.
Kanton Luzern
Neulaht Karfreitag, Auffahrt, Fronleichnam, I August, Mar ä H m-
melfahrt, Alerheligen, I larä Empfängn s, Wehnachten.
Kanton Uri
NeujahL Karfreitag, Auffahrt, Fronleichnam, 1 August, Marä H m
melfahrt, Alerhe l igen, Marä Ernpfängn s, We hnachten.
Kanton Schwyz
Drelkönge,5t Joseph, Auffah.t, Fronleichnam, 1. AlrgLrst, lvarä
Hlmmelfahrt, Al erhe I gen, Mariä Empfängn s, Welhnachten
Kanton Obwalden
Karfretag, Auffahrt, Fron e chnamsfest, l .  August, lvlarä Hlr imel-
fahrt, Bruderklausenfest, Al lerheiigen, l /arä Empfängn s, Weh
nacnren.
Kanton Nidwalden
Neujahr, KarJreitag, Auffahrt, Fronleichnam, 1. August, Mar ä H m-
melfahrt, Alerhe l igen, larä Empfän9n s, We hnachten.
Kanton Glarus
Neujahr, Fahrtsfest, Karfreitag, Ostermontaq, Auffahrt, 1. August,
1. November, We hnachten, 26. Dezenber.
Kanton zug
Neujaht Karfre tag, Auffahn Chr st i ,  Fronleichnamsfest, 1. August,
Mariä Himme fahrl,  Al erhe l iqen, Marla Empfängnis, Weihnachten.
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Kanton Solothurn
Neujahr, Karfreitag, 1 Mai (Nachmittag), Auf{ahrt, Fronleichnam,
1. August, Mariä HimmeJfahrt, Al lerheil igen, Weihnachten.
Bez rk Bucheggberg: Neljah( Berchtoldstag, Kadreitag, Ostermon-
tag, 1 . lvlai (Nachm ittag), Autfa hrt, Pfingstmontag, l. august, Weih-
nachten.
Kanton Baselländ
Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, 1. Nlai, auffahrt, Pfingst-
montag, 1. August, Weihnachtstag, Stephanstag.
Kanton S(hafthausen
Neujaht Karfretag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingsimontag, 1 Au-
gust, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtsiag.
Kanton AppenzellA. Rh.
Neujahr, Kadreitag, Ostermontag, Auf{ahrt, Pfngstmontag, 1 Au-
gust, 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstaq.
Kanton Appenzell l. Rh.
Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Autfahrt, Pfingstmontag, Fron
lercrnam. 1 augJil ,  werh^d( t ßtag, 2. We hnachLsla9
Der zweite Weihnachtstag nur, wenn diesef als Feiertag begangen
wird.
Kanton st. Gallen
Neuiahr, Karfreitag, ostermontag, Autfahrt, Plingstmontag, 1 au-
gust, I Novembet Weihnachtstag, Stephanstag.
Kanton Gräubünden
Neujahr, Kadreitag, ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, 1 au-

9ust, weihnachlen, StePhansta9.
Kanton Aargau
a) Für die Bezirke Aarau, Brugg, Kulm, Lenzb!rg und Zofingen:

Neujahr, Berchtoldstag, Karfreltag. Ostermontag, Autfahrt,
Pfingstmontag. I August, Weihnachten, Stephanstag

b) lm Bezirk Baden
für die Gemeinde Bergdietikonl
Neujahr, Eerchtoldstag, Karfreitag, Ostermontag, autfahrt,
Pf ngstmontäg, I Augusl Weihnachten, Stephanstag.
für d e übrlgen Gemelnden:
Neujaht Karfreitag, Ostermontag, Aulfahrt, Pfingstmontag,
Fronleichnam, 1 August. Weihnachten, stephanstag



c) Für den Bezirk Bremqaften:
Neujahr, Karfreltag, Auffahrt. Fronleichnam, 1- August, Mariä
Himmellahrt, Allerheiligen, Weihnachten, Stephänstä9.

d) Für die Bezirke Laufenburg {rnd Muri:
Neujahr, Kafreitag, Au{fahrt, Fronleichnam, 1. August, Mariä
Himmelfahrt, Al lerheil igen, Mariä Empfängnis, Weihnachten.

e) lm Bezirk Rheinfelden:
für die Genreinden Helikon, lVumpf, Obermumpf, Schupfart,
Stein und Wegenstetten:
Neujahr, Karfreitag, Auffahrt, Fronleichnam, 1. August, Mariä
Himmelfahrt, Allerheiljgen, Mariä Empfängnis, Weihnachten.
für die Gemeinden Kaiseraugst, Magden, Möhlin, Olsberg,
Rheinfelden, Wallbach, Zeiningen und Zunzgen:
Neujahr, Karfreitag, Osterrnontag, Auffahrt, Pfingstmontag,
1. Augusl, Al lerheil ige', Wehna(hrpn, Stpphdnsldg.

fl Für den Bezirk Zuzach:
Neujahr. Berchtoldstag, Karfreitag, Auf{ahd, Fronleichnam,
L Au9u5r, Al lerheil ige-, We h"achten, Stephanstag

Fallen der Weihnachtstag und der Neulahrstag auf einen Freitag
oder Montag, so gelten der Stephanstag und der Berchtoldstag als
Werktage.
Kanlon Thurgau
Neujahr, Kadreitag, Ostermontag, 1. Mai, Auffahrt, Pfingstmontag,
I August, Weihnachten, Stephanstag.
Kanton Tessin
Capo d'anno, Epifania, L!nedi di Pasqua, Ascensione. l" agosto,
AssLrnzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano.
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ANHANG III

Reglement der Paritätis(hen Kommission Marmor und Granit
Art. I Gesetzliche Grundlagen
1. lm Sinne der Art. 2, 3 lrnd 25 des Gesamtarbe tsvertrages 2002 für

das schweizerlsche MarmoF und Granitgewerbe (GAV) setzen die
Vei(ragsparteien erne Pantätische Kommission ein.

2. D e Parität ische Kommiss on hat gemäss diesen Bestimmungen d e
Einhaltung der gesamtarbeitsvertraglichen Bestrmmungen über
Abschluss, Inhalt und Beendigung von Arbeitsverhältnissen zu
übeMachen und zu vollz ehen (Art. 357a und 357b Bst. a des
Schweizerischen Obligationenrechtes).

A't1..2 Organisation
1. Die Paritätische Kommrssion setzt sich aus drei Vertretern der

Arbeitgebeasete und erner gleich hohen Zahl von Arbejtnehmer-
vertretern sowie je einem Ersatzmann zusammen. Die Kommission
konstituieft sich selbst

2 D e Komm ss on wäh t aus ihrer Mitte den Präsidenten lnd den
Vizepräsidenten für eine Amtsdauer von zweiJahren. Arbertgeber
und Arbeitnehmervertreter wechseln sich n dieser Funktion ab.
Wiederwahl ist möglch.

? Frlr hpsonda'p Si. hop\chatle konnen Verbdndwenreter beralend
beigezogen werden. sre verfügen über kein Strmmrecht.

4ft.3 sitzungen
'L Die Paritätische Kommission wlrd vom Präs denten oder voTn Vize-

präsidenten einberufen, sooft es die Geschäfte erfordern, jedoch
mindestens einmal pro Jahr

2. Die Einladung hat unter Angabe der Traktanden zehn Tage vor der
Sitzung schriftlich zu erfolgen.

3. In dringenden Fällen känn die Frist ausnahmsw€ se unterschr/tten
werden. lJber d e Drlnqlichkeit entscheiden Präsident und Vizeprä
sident gemeinsam.

4. Für unbestrittene Ges(häfte können Beschlüsse auf dem Zirkular-
weg gefasst werden.

5. Uber die Verhandlungen der Paritätischen Kommission Marmor
und Granit wird eln Protokoll geführt.
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Ari.4 Begchlussfassung
1. Die Partätische Kommsson ist über traktand erte Geschäfte be'

schlussfählg, wenn m ndestens die Nä fte der Komm ssionsmltg ie-
0er anweSeno tsl.

2. Die Beschlüsse werden mit einfachem [/ehr geJasst, wobe d ese
nur Gult igket haben, wenn ein Vertreter der Gegenseiie diesen
ebenfa ls zust mmt.
Präsident und Vzepräsdent üben hr Stimmrecht gleich den übri
gen Komm ss onsmtg edern aus.

Art. 5 Aufgaben und Kompetenzen
1. D e Parität ische Komm ssion hat nsbesondere folgende Aufgaben

wahrzunehmen (Art. 357 OR)
a) Durchsetzung des Anspruches auf Enhatung des Gesamt-

a-bÄ r\ve-'dga\ gege_uoF d len J te. den Ge - ,n9.bprpr h
gemäss Art. 1 GAV falenden Arbe tgebern und Arbeitnehmern
in BezLrg auf Absch uss, Inhalt und BeendigLrng von Arbe tsver-
hältnissen;

b) Kontrol e der E nha tung der Best mmungen des GAV in den
Betrieben und auf den Baustelen;

c ) Behandlung von und Enischeid über Vedragsverletzungen;
d) Verm ttlung in Stre tigkeiten zwischen einem e nze nen Betrieb

und dessen beschäftigten Arbe tnehmern;
e) verb ndliche Ausequng von Bestimmungen des GAV und se-

nen Zusatzvereinbarungen;
f ) Verpflchtung von Aussense te.frrmen auf den Gesaffrtarbe ts'

vertrag;
g) Ausfä len und Einzug von Vedahrens- und Kontro kosten sowie

Konvent ona stralen.
2. Die Partätsche Komrnission lst überd es berechtigt, al le [,4assnah-

men zu treffen bzw. anzuordnen, die zur Erfül ung ihrer Aufgaben
notwendig sind.

3. Den Vollzug von Art.25 GAV Berufsbetrag sowie de Leitung der
Parität ischen Kasse 9emäss Art. 11 dieses Reglements.

Art 6 Massnahmen zur Gewähdeistung der Vertragsanwendung
1. Der Parität schen Komm ss on stehen für den Vo 2L19 des Gesamt-

arbeitsvertrages nebst den nach den Prozessordnungen anwend
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Atr.7
l

2.

Ar t .8
1 .

2 .

baren Rechtsvorkehren dle Ergreifung von geeigneten Ilass-
nahmen zur Vertragse n ha ltu ng und die ALrssprechung von Kon-
ventionalstrafen zur Verf Ü9un9.

Massnahmen bei v€ßtössen von Arb€itg€bern
Die Paritätische Kommission kann bei
a) Verletzungen von GAv-Bestimmunqen, bei Nichte.füllen von

geschuldeten Geldleistungen oder Nichtgewähren bezahlter,
lre er Tage d e Autforder!n9 zur Leistungserbr ngung sowie die
Ubernahme der Kontrolkosten verlangen und/oder elne Kon'
ventionalstrafe in zu bestlmmender Höhe aussprechen;

b) Ausführungen mit Schwarzarbeit oder deren Begünstigung eine
Konventionalstrate ausspaechen;

c ) ausserordentlich schweren Fällen der Missächtung der GAV-
Bestlmmungen nebst der Aussprechung elner Konventional-
strafe kantona e und kommunale Behörden auf die Verletzun-
gen aufmerksam machen.

Die Höhe der Konventionalstrafe bemisst srch nach der Schwere
des Verschuldens und bei Ausführunqen mit Schwarzarbeit nach
dem Umfang der Arbeit, wobei sie deo Betrag von maximal 5000
Franken nicht übersleigt.

Massnahmen bei Verstössen von Arbeitnehmern
Die Paritätische Kommission kann bei
a) Verstossen gegen die Bestimmungen des Gesa mta rbe tsvertra-

ges die Ubernahme der Kontroilkosten und/oder eine Konven-
tionälstrafe bis zu Ft 500.- aussorecheni

b) au5drücklichem oder stillschweigendem Vezicht des Arbeitneh-
mers au{ die ihm zustehenden Leistungen, welcher damit einen
Verstoss gegen den 6esamtarbeitsvertrag setzt, diesen zu einer
Konventionalstrafe bis zur Höhe der Nachzahlung verpf ichten;

c ) Ausführunq von Schwarzarbeit die ubernahme der Kontroll
kostenund/odereineKonventionalstrafevonmaximai Fr 3000.-
aufedegen.

Die Strafe bemisst sich näch dem Ve6chulden und nach Massgabe
de5 elzielten Erlöses des Arbeitnehmeß.
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Art. 9 Verwendung der Geldet
Konventionalstrafgelder werden zuhänden der Paritätischen Kasse
überwiesen und zur Deckung der Kosten des Vertragsvollzuqes ver-
wendet

Art. 10 Schweigepflicht
Die lvliiqlieder der Paritätischen Kommission, Berater, Experten
oder Funktionäre, welche für einzelne Geschäfte beigezogen wer-
den, haben über die Verhandlungen, Feststellungen oder Wahr-
nehmungen, die ihnen zur Kenntnis gelangen, Sti l lschweigen zu
0ewanren.

Art. 1 1
1 .

2 .

Art. 12
'1 .

2 .

Paritätische Ka55e
D e Paritätische Kommission ist beauftragt, die durch die Berufsbei-
tragsestungen eingehenden Mittel für die gemäss Gesamtarbeits-
vertrag vorgesehenen Zwecke zu verwalten und einzlsetzen.
Gemäss An. 25 Abs. 1 des Gesamtarbeitsvertrages 2002 tür das
schweizerische Marmor- und Granitgewerbe (GAV) sind dje N4iftel
für folqende Zwecke zu verwenden:
a) Deckung der Vollzugskosten des Gesamtarbeitsvertraqes;
b) Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung;
c ) Deckung der Verwaltungskosten;
d) Erfüllunq weiterer Aufgaben.

Fonds- und Ausgabengrundsätze
Die Paritätische Komhistion lässt sich vom Grundsatz der Präsen-
tation ausqeglichener Budgets - Art. 12 Abs. 2 vorbehaten -
eten- Sie erstelt dazu jährich ein B!dget.
Der Berufsfonds sol über einen Vermögensbestand innerhalb fest-
^ . ) ^  r a r  C ta^ ra^  vaÄ t ^o^

50 soll der Fonds im Normaifall ein Vermögen von mindestens einer
Jahreseinnahme der Berufsbeiträge ausweisen. Darüber hinaus-
gehende Vermögensbestände werden nach Möglichkeit für Mass-
nahmen der beruflichen Aus- und Weiterbilduno verwendet.
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Aar. 13
1 .

2 .

l

Art. 14
1 .

2 .

Art. 15
,l

Au5gaben und Rückerstattung von Berufsbeiträgen
Die Parität ische Kommission beschlesst über d e Ausgaben für die
in Art. 12 Abs.2 vorgenannten Verwendungszwecke.
Der gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmerschaft wird der
Beruf sbeitrag vollumf än ghch zurückerstattet.
Der im NVS ofganisierten Arbeitgeberschaft wird 0,15% vom
Arbeitgeberantei des Berufsbeitrages zurückeßtättet Die Rück,
erstattung erfolqt von der Rechnungsste le paus(ha an den NVS,
we cher Über deren We teNerwendung entschetdet

Ablaut der Rü(kerstattung
Der organisierte Arbeitnehmer beantragt die Rückerstatiung der
ernbezahlten Berufsbeiträge bei seiner Gewerkschaft Mit dem
Beleq seines Arbeitgebers über d e bezahlten Berufsbe träge wer
den ihm d ese zurückeßtattet.
Der Antraq auf Rückerstattung hat b nnen zwe lahren ab Ausstel
datum der Arbeitgeber-Besche n qung zu erfo gen. Erfogt kein
Antrag nnerhalb der Frist, so verfäi l t  der Anspruch vollumfängLch
zuqunsten des Partätrs(hen Berufsfonds Marmor und Granit
(Magrafonds).

De.kungsgrad
Die Paritätische Kommission prüft alle zwei Jahre, ob d1e Be träge
der unteßte l ten Arbe tnehmer und Arbeitgeber ante lmäss g die
Aufwendungen des lvlag.afondi decken Stellt se eine Unter-
deckung fest, hat sie neu über die Beitragsform des Magrafonds zu
belinden.
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Ar1 16 Einnahmen
I Der Paritätische Berufsfonds bestreitet seine Haupteinnahmen über

die von Arbetnehmern und Arbetgebern jährich ernbezahten
Fondsbe träge. Andere Einnahmen w e Zinsen und dg oder Rück-
o' rdrr-_gen s nd pb"_fa ls de.r ool ld ( L p' Eeru's'ond, qulr--
schreiben bzw zu belasten.

2. Die Beitragspflicht und der Beitragssatz richten sich nach den ent-
sprechend vereinbarten Bestimmunqen des Gesamtarbeitsvenra-
ges für das schweizerische N4armor- und Granitgewerbe.

Art. 17 Rechnungsführung und Revir ionsstel le
1 Die Parität ische Kommission kann Drtte mit der Führung der Rech-

nungsstelle betrauen. sie befindet dabei auch uber deren Entschä-
dlgung

2. Füt die Revision der Jahresrechnung i5t eine unabhängige Treu-
handste le z! beauftragen. D ese wifd von der Paritätischen Kom-
mission best mmt.

Art. 18 Inkraftsetzung des Reglementt
Das vorliegende Reglement gilt als integrierender Ee5tandteil des
Gesamtarbeitsve.trages und wird mit seiner Genehmigung durch
die Paritätische Kommission in Krnft qeseizt.

Zürich, 20. Februar 2002

NATURSTEIN-VERBAND SCHWEIZ NVS

Dr. A. Mojon E Stecher

GEWERKSCHAFT BAU & INDUSTRIE G8I

A. Germann F. Cahannes

GEWERKSCHAFT SYNA

N. Tamburrino P Allemann
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